	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Siloanlage zur Getreidelagerung

	Gefahren für den Menschen

	
· Absturzgefahr
· Erstickungsgefahr / Vergiftungsgefahr
· Explosionsgefahr
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· An Siloanlagen dürfen nur unterwiesene Personen arbeiten.
· Rauchen, Feuer oder offenes Licht sind verboten.
· Aufstieg für Unbefugte verhindern (Kindersicherung).
· Beim Anfahren mit Fahrzeugen nur Positionen mit mind. 30 cm hohen Anfahrsockeln nutzen
– Absturzgefahr!
· Brücken oder Fließstörungen möglichst von außen beseitigen.
· Austragsschnecken vor Betreten des Silos abschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
· Tätigkeiten innerhalb des Silos nur unter Aufsicht einer zweiten Person durchführen.
· Personen sind mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und mit Höhensicherungsgerät bei Tätigkeiten mit Absturzgefahr (z. B. Einsteigen, ggf. Abdecken des Silos etc.) zu sichern. Eine zweite Person überwacht und leitet ggf. die Rettung ein.
· Im Boden versenkten Körnersumpf mit trittfesten, ggf. befahrbaren Rosten abdecken
– Stababstand der Roste max. 5 cm.
· Einzugsbereiche von Rohrschneckenförderern gegen Hineingreifen sichern.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Unter Beachtung des Selbstschutzes Tore öffnen, ggf. Belüftung einschalten.
· Vorgesetzte informieren.
· Gefahrenbereich verlassen und ggf. Gefahrenstelle aus sicherer Entfernung beobachten.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Instandhaltungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hierfür befähigten Personen durchgeführt werden.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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